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Erfahrungen mit der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung…

1. Einführung

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen haben seit 
Anfang 2007 in zahlreichen Planungs- und Zulassungs-
verfahren Eingang gefunden. Dieses neue Prüfver-
fahren war notwendig geworden, da die traditionel-
le deutsche Planungs- und Zulassungspraxis nur auf 
die Eingriffsregelung abstellte. Dabei wurden die 
Erfordernisse des Schutzes von Europäischen Vogel-
arten (gemäß Vogelschutzrichtlinie) und der Anhang 
IV-Arten der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie durch ei-
ne generelle Freistellung von artenschutzrechtlichen 
Verboten nicht ausreichend berücksichtigt (PALME 
2007, SOBOTTA 2007). Deshalb war es nach ent-
sprechenden Gerichtsurteilen notwendig, die Prü-
fung des Artenschutzes zunächst mit Rückgriff auf 
die entsprechenden Vorschriften der europäischen 
Richtlinien und später auf Basis des novellierten 
Bundesnaturschutzgesetzes durchzuführen. 

Der Begriff „spezielle artenschutzrechtliche Prüfung“ 
wurde von der Obersten Baubehörde im Hinblick auf 
Straßenbauvorhaben eingeführt (OBERSTE BAUBE-
HÖRDE IM BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUM DES 
INNERN 2008, Kinberger 2009, vergleiche Beitrag in 
diesem Band). Mittlerweile charakterisiert er alle 
Artenschutzprüfungen in Zulassungsverfahren in Bay-
ern. Primär ist damit das behördliche Prüfverfahren 
gemeint, sekundär wird mit diesem Begriff auch das 
Fachgutachten bezeichnet, das die wesentliche Ent-
scheidungsgrundlage liefert. Auch die Prüfung der 
entsprechenden Belange durch die Gemeinde im 

Rahmen der Bauleitplanung wird häufig in den Be-
griff „spezielle artenschutzrechtliche Prüfung“ ein-
bezogen.

Die Meinungen im Kreise der Fachöffentlichkeit, die 
sich mit dem neuen Verfahren auseinandersetzen, 
differieren stark. Es gibt Stimmen, die die spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung „als schärfstes Schwert 
des Naturschutzes“ bezeichnen. Andere halten das 
Verfahren für übertrieben formalistisch, das zu ei-
nem „Aufblähen der Verfahrensunterlagen“ und zu 
letztlich keinem anderen Ergebnis als die Anwendung 
der Eingriffsregelung führe. Mittlerweile liegen ge-
nügend Praxiserfahrungen vor, um das Verfahren 
bewerten zu können. In Oberbayern wurden an der 
Regierung im Jahr 2007 auf Basis des alten BNatSchG 
66 Anträge bearbeitet, nach Novellierung dieses Ge-
setzes kommen 40 Anträge und Anfragen bis zum 
September 2008 hinzu. Diese Zahlen betreffen ei-
genständige saPs, also solche, bei denen ein eigener 
Bescheid durch die Regierung von Oberbayern er-
folgt. Ungefähr 70 saPs waren zusätzlich Bestandteil 
von straßenbau-, eisenbahnrechtlichen und sonsti-
gen Verfahren mit Konzentrationswirkung. Damit 
wurden ungefähr 200 saPs in den Jahren 2007 und 
2008 bearbeitet.  

Dieser Artikel stellt die Erfahrungen mit dem Instru-
ment der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
dar. Besonderer Schwerpunkt soll dabei die arten-
schutzrechtlichen Prüfungen in Planungsvorhaben 
einnehmen. 

Erfahrungen mit der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung aus Sicht  
einer Höheren Naturschutzbehörde
Klaus NEUGEBAUER

Zusammenfassung

An der Höheren Naturschutzbehörde der Regierung von 
Oberbayern (München) wurden zwischen 2007 und 2008 
knapp 200 spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen 
durchgeführt. In diesem Beitrag werden die Erfahrungen 
mit dem neuen Prüfverfahren dargestellt. Die neuen ge-
setzlichen Anforderungen stellten und stellen alle Beteilig-
ten vor naturschutzfachliche und methodische Herausfor-
derungen. Wichtigste Grundlage in Zulassungsverfahren 
stellen die „Hinweise zur Aufstellung der naturschutz-
fachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung (saP)“ der Obersten Baubehörde dar. Sie haben 
sich bis auf wenige Ausnahmen in der Praxis gut be-
währt und können auch auf kleinere Vorhaben sowie die 
Bauleitplanung übertragen werden. Klärungsbedürftig 

 

war das genauere Zusammenspiel der Naturschutzbe-
hörden (Untere/Höhere Naturschutzbehörde) mit Vor-
habensträgern und Gutachtern. 
Die fachliche Seite wird anhand von Beispielen für be-
stimmte Artengruppen erläutert. Eine Methodenskizze 
zeigt, wie die artenschutzrechtlichen Belange in Raum-
ordnungsverfahren adäquat berücksichtigt werden kön-
nen. Offene Fragen bestehen in der Behandlung neu auf-
tretender Verbotstatbestände nach der Erteilung einer 
Genehmigung (Fallbeispiel geschützte Pionierbesiedler 
in Kiesgruben), in der Berücksichtigung des Artenschut-
zes bei wasserwirtschaftlichen Maßnahmen zur Siche-
rung des Gewässerunterhaltes und in der Bedeutung des 
speziellen Artenschutzes in der Flächennutzungsplanung.
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2.  Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung in 

Oberbayern: Zuständigkeiten und Ablauf

 2.1 Zuständigkeiten und Ablauf

Grundsätzlich ist in Bayern die Höhere Naturschutz-
behörde für die meisten Fälle artenschutzrechtlicher 
Ausnahmegenehmigungen zuständig (§ 43 Abs. 8 
Satz 1 BNatSchG mit § 1 Abs. 1 ArtSchZustV). Auf-
grund der großen Zahl an zu erwartenden artenschutz-
rechtlichen Prüfungen und der lokalen Kompetenz 
(Ortskenntnis) der Unteren Naturschutzbehörden an 
den Landratsämtern war es notwendig, ein effizi-
entes Zusammenspiel zwischen den verschiedenen 
Behördenebenen zu entwickeln. Dies wurde mit der 
in Tabelle 1 dargestellten Aufgabenverteilung erreicht. 
Dabei sollten Möglichkeiten geschaffen werden, die 
den örtlichen Behörden erlauben, kleine und unkom-
plizierte Fälle schnell behandeln zu können, ohne 
Defizite im rechtlichen Vollzug des § 42 BNatSchG 
zu riskieren. In allen Fällen prüft die Untere Natur-
schutzbehörde, ob Verbotstatbestände verwirklicht 
werden. Ist dies nicht der Fall, so kann ein Projekt 

gegebenenfalls unter Festsetzung bestimmter Ver-
meidungs- und CEF-Maßnahmen ohne Beteiligung 
der höheren Naturschutzbehörde realisiert werden. 
Ein Gutachten ist auch nur dann erforderlich, wenn 
der Sachverhalt so komplex ist, dass er von der Un-
teren Naturschutzbehörde allein nicht erfasst wer-
den kann (zum Beispiel bei detaillierten und aufwen-
digen Erfassungen). In einfachen Fällen kann die 
Höhere Naturschutzbehörde auch eine Ausnahme-
genehmigung auf der Basis der Angaben der Unte-
ren Naturschutzbehörde erteilen ohne dass dazu ein 
aufwendiges Fachgutachten eines externen Büros 
notwendig ist (Tabelle 2). Die Praxis hat gezeigt, dass 
eine solche vereinfachte und schnelle Behandlung 
von artenschutzrelevanten Fällen dann möglich ist, 
wenn die lokale Behörde personell und fachlich über-
durchschnittlich ausgestattet ist. 

Viele Planer und Gutachter sind mittlerweile für die 
Bedeutung artenschutzrechtlicher Prüfungen in 
Planungs- und Zulassungsverfahren sensibilisiert. 
Defizite bestehen in den Gemeindeverwaltungen, 
da die Anforderungen des Artenschutzes bislang 

Tabelle 1: Zuständigkeiten für eigenständige spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen in Oberbayern

VT = Vorhabensträger, hNB = höhere Naturschutzbehörde, uNB = untere Naturschutzbehörde, LBP = Landschaftspflege-
rischer Begleitplan 

Untere Naturschutzbehörde Höhere Naturschutzbehörde

Erstkontakt, Ortseinsicht, Beratung vor Ort Beratung von Vorhabensträgern, Planern und 
Unteren Naturschutzbehörden

Eingrenzung der betroffenen Arten Erteilung von Ausnahmegenehmigungen

Bestätigung des Nichteintretens von Verbots-
tatbeständen (ggf. mit CEF-Maßnahmen) 

Beratung von saP-Gutachtern 

Stellungnahme zum saP-Gutachten

Sachverhalt Gutachten Verbotstatbestände Konsequenz Ausnahmege-

nehmigung der 

hNB notwendig?

1. Einfach nicht  
erforderlich

offensichtlich keine 
Betroffenheit und 
keine Verbots-
tatbestände 

uNB: ggf. Festsetzung von 
Vermeidungs- und CEF-
Maßnahmen im LBP  

Nein

2. Komplex erforderlich  
(wenn Verbots-
tatbestände 
vermutet)

Gutachten ergibt 
jedoch keine  
Verbotstatbestände

uNB: ggf. Festsetzung von 
Vermeidungs- und CEF-
Maßnahmen im LBP 

Nein

3. Einfach nicht  
erforderlich

erfüllt VT: Antrag an hNB via uNB

uNB: Information der hNB

Ja

4. Komplex erforderlich erfüllt VT: Antrag an hNB via uNB

uNB: Prüfung des Gutach-
tens, Stellungnahme an hNB

Ja

Tabelle 2: Fallkonstellationen
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noch nicht in den allgemeinen Handreichungen zur 
Bauleitplanung enthalten sind. Ein weiterer Rei-
bungspunkt besteht oftmals darin, dass der biolo-
gische Fachkartierer nicht das Verfassen der saP 
übernimmt und somit wichtige Detailinformationen 
in mangelndem Zusammenspiel verloren gehen 
können. In großen Verfahren ist die Aggregation der 
Kartierergebnisse als problematisch zu werten, da 
dies zum Verlust wichtiger, vor allem populations-
biologischer Informationen führen kann. 

 2.2  Erfahrung mit dem Prüfschema der 

Obersten Baubehörde

Die „Hinweise zur Aufstellung der naturschutzfach-
lichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung (saP)“ der Obersten Baubehörde im Baye-
rischen Staatsministerium des Innern (2008) waren 
Grundlage für die meisten artenschutzrechtlichen 
Betrachtungen. Gerade die darin ausgeführten Bei-
spiele haben sich als große Hilfe herausgestellt. Die  
methodische Grundstruktur kann, obwohl sie im Hin-
blick auf Straßenprojekte entworfen wurde, auch auf 
kleinere Vorhaben sowie die Bauleitplanung ange-
wandt werden.

In kleineren Verfahren, bei denen keine weiteren 
Spezialgutachten zur Erfassung bestimmter Arten-
gruppen vorliegen, ist es jedoch aus Gründen der 
Nachvollziehbarkeit notwendig, bestimmte Punkte 
näher auszuführen. Zum Beispiel haben Negativ-
nachweise eine große Bedeutung für den Aus-
schluss von Verbotstatbeständen. Dazu ist es not-
wendig, nicht nur die Abwesenheit bestimmter Ar-
ten festzustellen, sondern auch die angewandte Un-
tersuchungs- und Kartiermethode darzulegen. Nur 
so kann die Qualität der Negativnachweise und ein 
mögliche Restrisikos, dass Arten doch vorkommen, 
obwohl sie bei der Kartierung nicht erfasst wurden, 
von Seiten der Behörde abgeschätzt werden. 

Grundsätzlich sollte die Artenliste mit den Abschich-
tungskriterien (Anlage 3 der OBB-Hinweise) in das 
saP-Gutachten eingefügt werden, damit die vorge-
nommene Abschichtung transparent bleibt und si-
cher gestellt ist, dass sich Gutachter und Behörde 
mit einem Minimum an Aufwand mit allen rele-
vanten Arten auseinandergesetzt haben. 

In dieser Liste sind Nachweise von Arten im Wirk-
raum des Projektes zu kennzeichnen. In Projekten 
vergleichsweiser geringer Wirkungsintensität ist der 
Nachweis im Wirkraum nicht unbedingt identisch mit 
Nachweisen in einem starren Untersuchungskorri-
dor oder -radius. Auch kann die Wirkentfernung bei 
unterschiedlich sensiblen Arten differieren. Im Zwei-
fel und zugunsten einer guten Nachvollziehbarkeit 
sollte dies in Fußnoten zur Liste erläutert werden, 
was gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet, die saP 
entsprechend „schlank“ zu halten ohne dabei die 
fachlichen Standards zu reduzieren.  

Eine starre Fixierung artenschutzbezogener Kartie-
rungen auf bestimmte Radien und Abstände er-
scheint nach den bisherigen Erfahrungen kaum 

sinnvoll. Eine prinzipielle Aufweitung von Untersu-
chungskorridoren pauschal für alle Artengruppen 
ist ebenfalls nicht zielführend. In der Praxis hat es 
sich als vorteilhaft erwiesen, möglichst frühzeitig 
eine vorläufige Abschichtung vorzunehmen und auf 
dieser Grundlage bereits die betroffenen Arten zu 
benennen und eventuelle Verbotstatbestände abzu-
schätzen. Der Untersuchungsumfang sollte dann spe-
zifisch auf die betroffenen Arten und die möglicher-
weise auftretenden Verbote abgestimmt werden. In 
Bezug auf die Schädigung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten eröffnet die Novellierung des BNatSchG 
Möglichkeiten, Verbote auszuschließen, wenn die öko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird. Dies darf aber keine Spekula-
tion bleiben, sondern muss konkret und durch Orts-
begehung belegt werden. Zum Beispiel muss die 
Eignung eines Waldes als Fortpflanzungsstätte für 
höhlenbrütende Vogelarten durch die Kartierung von 
Bruthöhlen nachgewiesen sein. 

 2.3 Umgang mit Ausnahmevoraussetzungen

Eine wichtige Voraussetzung zur Erteilung einer ar-
tenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung sind 
„zwingende Gründe des überwiegenden öffentli-
chen Interesses einschließlich solcher sozialer oder 
wirtschaftlicher Art“ (§ 43 Abs. 8 Satz 2 BNatSchG) 
(näheres zum Ausnahmeverfahren, siehe Wulfert in 
diesem Band). Unklarheiten bestehen darin, wie weit 
das öffentliche Interesse geht, insbesondere bei Vor-
haben, von denen im Extremfall auch ein einziger Un-
ternehmer bei Ausweisung eines Industriegebietes 
„profitiert“.  Dabei können die Gemeinden gerade vor 
dem Hintergrund der kommunalen Planungshoheit 
zahlreiche Gründe des öffentlichen Interesses geltend 
machen. Zu konkreten Beispielsfällen siehe Tabelle 3. 

Eine weitere wichtige Voraussetzung zur Erteilung 
einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung 
ist die Alternativenprüfung („wenn zumutbare Alter-
nativen nicht gegeben sind“ § 43 Abs. 8 Satz 2 
BNatSchG). Diese Frage umfasst neben der Prüfung 
von möglichen Standortalternativen eine komplexe 
Verzahnung zwischen rein planerischen und art-
schutzfachlichen Fragen. Ein enges Zusammenspiel 
zwischen Vorhabensträger, Planer und Artenschutz-
gutachter ist deshalb erforderlich. 

1.  Zunächst ist zu klären, ob die Projektziele über-
haupt sinnvoll und technisch machbar an anderen 
Standorten realisiert werden können. Bei der Aus-
weisung von Baugebieten wurde es bisher als 
ausreichend angesehen, die Standortalternativen 
auf Ebene der Gemeinde zu prüfen. Eine gemein-
deübergreifende Alternativenprüfung möglicher-
weise durch die Landesplanung an den Regierun-
gen wäre darüber hinaus wünschenswert. 

2.  Häufig sind Alternativen mit einem Mehraufwand 
verbunden. Dabei ist nicht jeder Mehraufwand 
grundsätzlich als unzumutbar zu beurteilen (ver-
gleiche EU-Kommission 2007). 
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3.  Wenn zumutbare Alternativen vorhanden sind, 
ist in der Regel vom Fachgutachter zu klären, wie 
diese in Bezug auf die artenschutzrechtlichen Ver-
bote zu bewerten sind und welche Variante aus 
Gründen des Artenschutzes zu bevorzugen ist. 

4.  Außerdem ist in enger Abstimmung von Vorha-
bensträger, Planer und Gutachter zu klären, wel-
che Vermeidungsmaßnahmen im Projekt realisiert 
werden können. Besondere Bedeutung kommt hier 
der jahreszeitlichen Abstimmung von Baumaß-
nahmen zu. So können zum Beispiel bei einer Ro-
dung außerhalb der Brutzeit Gelegeverluste von 
Vögeln sicher vermieden werden. 

3. Fallbeispiele: Methoden und Maßnahmen

In einer Schnellanalyse wurden für das Jahr 2007 für 
die in Oberbayern behandelten Fälle die betroffenen 
Arten und Artengruppen analysiert. Dabei ist fest-
zustellen, dass sehr viele verschiedene Arten in den 
behandelten Verfahren relevant sind. Es gibt ver-
hältnismäßig wenige Arten, die gehäuft auftreten. 

Die „TOP 5“ sind in Tabelle 4 dargestellt. Klarer Spit-
zenreiter ist die Zauneidechse. Bei der Auswertung 
der Gruppen führen die Vögel klar vor Fledermäusen 
und Amphibien (Tabelle 4). 

 3.1 Zauneidechse 

In den meisten artenschutzrechtlichen Fällen war die 
Zauneidechse betroffen (Tabelle 4). Durch die rela-
tiv geringe Mobilität und die gut bekannten Habitat-
ansprüche (ELBING et al. 1996, GLANDT & BISCHOFF 
1988) ist eine Abgrenzung der lokalen Population in 
den meisten Fällen leicht möglich. Auch sind für 
diese Art eine Reihe von habitataufwertenden Maß-

Abbildung 1: Zauneidechse (Lacerta agilis) – die am häu-
figsten von artenschutzrechtlichen Verboten betroffene 
Art in Oberbayern (Foto: Neugebauer)

Öffentliches Interesse  Beispiel

liegt im Regelfall vor: • Bau von Kraftwerken (Energieversorgung der Bevölkerung)

• Erkundung von Lagerstätten und Energieressourcen

• Bau von bedeutenden Straßen, Schienen (Mobilität der Bevölkerung)

•  Kommunale Interessen: Planung von Wohnbaugebieten, Industrieansiede-
lungen (Arbeitsplätze), Aktivitäten zur Förderung des Tourismus

• Gewässerunterhalt (Hochwasserschutz)

liegt nicht vor: •  Betrieb einer Vereinshütte in den Bergen bei Störung des Auerwildes durch 
die regelmäßige Zufahrt

•  Aufforstung von Feuchtgebieten (Habitat einer Anhang IV-Streuwiesenart) 
aus privatwirtschaftlichen Gründen

Tabelle 3: Beispiele für Vorhaben im überwiegend öffentlichen Interesse

Taxon Fallzahl

Art Zauneidechse 16
Schlingnatter 7

Goldammer 6

Klappergrasmücke 5

Haselmaus 5

[…]

Gruppe Vögel 57
Fledermäuse 21

Amphibien 14

[…]

Tabelle 4: Betroffene Arten in den an der Regierung von 
Oberbayern im Jahr 2007 behandelten Fällen (n=66)
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Erhaltungszustandes der Populationen (Plural!) der 
Zauneidechse nur in seltenen Fällen notwendig sein, 
zumal ihr Erfolg in vielen Fällen fraglich ist. 

 3.2 Wechselkröte

Im  Münchner Raum besitzt die Wechselkröte ein 
hohes planerisches Gewicht, da sie gerne Baustel-
len mit temporären Gewässern annimmt, zugleich 
aber stark gefährdet ist (PODLOUCKY & MANZKE 

2003). Durch ihre Fähigkeiten neue Laichgewässer 
rasch anzunehmen, bieten sich für die Wechselkröte 
gute Möglichkeiten CEF-Maßnahmen zu realisieren 
(Abbildung 3). Kritisch sind dagegen die Wanderkor-
ridore sowie die Vernetzung zwischen Teilpopulatio-
nen im Verdichtungsraum München. Zur Vermeidung 
von baubedingten Tötungen wurde in einem Falle ein 
Bauzaun entwickelt, der verhindert, dass Tiere von 

Abbildung 2: Neuanlage eines Winterquartieres für Schlingnatter und an-
dere Reptilien (Foto: Neugebauer)  

Abbildung 3: CEF-Maßnahme für die Wechselkröte: Vegetationsarme Laichtümpel und Versteckmöglichkeiten aus Baum-
stümpfen. Bereits im ersten Jahr nach der Anlage laichte die Wechselkröte hier ab. Der Erfolg ist damit zweifelsfrei be-
legt. (Foto: Neugebauer)

nahmen denkbar, die die fachlichen 
Voraussetzungen von CEF-Maßnah-
men erfüllen, wie zum Beispiel Entbu-
schungsmaßnahmen, Anlage von Win-
terquartieren (Abbildung 2), Verste-
cken oder Sonnenplätzen. Darüber hi-
naus ist es sinnvoll, die Habitatqualität 
von mageren Standorten durch Mahd 
oder Beweidung zu erhalten. Diese 
Maßnahmen erfüllen jedoch nicht die 
Voraussetzungen für CEF-Maßnahmen, 
da sie nicht vor Beginn der Maßnah-
me abgeschlossen sind, sondern über 
Jahre hinweg wirken. Ein komplexes 
Beispiel wird in einem separaten Bei-
trag dargestellt (Sacher u. Bräu 2009, 
siehe Beitrag in diesem Band). Auf-
wändige Umsiedelungsmaßnahmen 
(KOLLING et al. 2008) dürften im ober-
bayerischen Kontext zur Sicherung des 
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Außen einwandern können. Durch die einseitige An-
böschung der Betonschwelle von Innen, gibt er je-
doch zugleich Wechselkröten die Chance, aus dem 
Baustellenbereich abzuwandern (Abbildung 4). In we-
niger kritischen Fällen genügt eine ökologische Bau-
aufsicht, um vermeidbare Tötungen bei Amphibien 
und Reptilien durch den Baustellenbetrieb auszu-
schließen. Dies wird generell als zielführender be-
wertet, als „pro forma aufgestellte“ Amphibienzäune, 
die nicht funktionsgerecht sind. 

 3.3  Wiederkehrend genutzte 

Fortpflanzungsstätten –  

hier: Höhlenbrüter

Die Zerstörung wiederkehrend genutzter Fortpflan-
zungsstätten fällt unter den § 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, 
auch wenn diese zum Rodungszeitpunkt nicht be-
setzt sind. Viele Baumhöhlen werden von Höhlen-
brütern und Fledermäusen genutzt. Die Ermittlung 
solcher Fortpflanzungsstätten ist aufwändig. In der 
Praxis hat sich die Begehung und die Inspektion je-
des einzelnen Baumes im unbelaubten Zustand mit 
Hilfe eines Fernglases bewährt. Werden bei gründ-
licher Untersuchung keine Höhlen gefunden, so kann 
ein Verbot ausgeschlossen werden. Werden jedoch 
mögliche Höhlen beobachtet, so ist zu klären, ob 
diese auch die Funktion als Fortpflanzungsstätte be-
sitzen. Bei der Untersuchung mit endoskopischen 

Methoden oder einem Tree-Top-Peeper (Videokamera 
auf Teleskoparm) konnte in vielen Fällen gezeigt wer-
den, dass vermeidliche Höhlen lediglich Astanbrüche 
sind und für eine Besiedelung nicht die notwendige 
Tiefe aufweisen (MAIER 2007). In anderen Fällen konn-
te eine Besiedelung der Baumhöhle zum Beispiel 
durch Fledermäuse ausgeschlossen werden. Auch 
dann ist der Verbotstatbestand nicht einschlägig. 

Dennoch verbleibt auch bei gründlicher Inspektion 
der Bäume ein Risiko, dass zum Beispiel weit oben 
im Baum Rindenabplattungen, die für Mopsfleder-
mäuse ein Quartier darstellen können, übersehen wer-
den. Da nach der gängigen Untersuchungspraxis kei-
ne sinnvollen Methoden in angemessenem Aufwand 
zur Verfügung stehen, würde die Berücksichtigung 
solcher Fälle zu einer großen Menge von worst-case-
Betrachtungen führen. Die Regierung von Oberbayern 
geht deshalb bis zum Vorliegen einschlägiger Ge-
richtsurteile davon aus, dass das Restrisiko im Re-
gelfall nicht als Verbotstatbestand anzusehen ist, es 
sei denn, die strukturelle Qualität des Waldes legt 
nahe, dass hier mit hoher Wahrscheinlichkeit Quar-
tiere betroffen sind. 

In vielen Fällen wurde vorgeschlagen, den Verbots-
tatbestand des Verlustes von Fortpflanzungsstätten 
(Fledermäuse, Höhlenbrüter) bei der Rodung von 
Höhlenbäumen über die Aufhängung von Nistkästen 
(CEF-Maßnahme) zu vermeiden. Diesem Ansatz 
konnte nicht gefolgt werden, da Nistkästen nicht die 
funktionelle Habitatqualität von Altbäumen erreichen. 
Zudem haben Nistkästen eine Lebensdauer von viel-
leicht 10-20 Jahren, so dass ein Biotop oder Altbaum 
eine weitaus längere Lebensdauer aufweist und in 
ihm neue Habitatstrukturen entstehen können. 

Waldneupflanzungen sind weder als CEF-Maßnah-
me noch als Maßnahme zur Sicherung des Erhal-
tungszustandes geeignet, da sie erst viele Jahrzehnte 
benötigen, um eine entsprechende Habitatqualität zu 
erreichen. Stattdessen wurden im Sinne von Maß-
nahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes ein-
zelne Bäume oder Gruppen von Bäumen aus der 
forstlichen Nutzung genommen. Diese können dann 
der natürlichen Dynamik überlassen werden, so 
dass in ihnen über viele Jahre immer wieder neue 
Höhlen entstehen können. Bei der Auswahl müssen 
Aspekte der Verkehrswegesicherung beachtet wer-
den. Die Ausbringung von Nistkästen kann sinnvoll 
sein, um kurzfristige Engpässe an Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten aufzufangen oder als „ultima ra-
tio“, wenn eine Ausweisung von Biotopbäumen nicht 
möglich ist. 

Gerade im Siedlungsbereich besteht aufgrund mög-
licher Gefahren durch Sturmschäden oftmals ein ho-
her Druck, bestehende Höhlenbäume zu sanieren 
oder zu fällen. In solchen Situationen müssen die 
Mitarbeiter der Naturschutzbehörden häufig Schnell-
bewertungen vornehmen und können nicht lang-
wierige Gutachten abwarten. Als überaus hilfreich 

Abbildung 4: Artenschutzoptimierter Bauzaun: Die durch-
gängige Betonschwelle verhindert, dass Tiere von außen 
(links im Bild) in den Baustellenbereich vordringen. Von 
Innen wird die Schwelle aufgeschüttet, so dass Wechsel-
kröten aus dem Baustellenbereich abwandern können. 
(Foto: Neugebauer)
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hat sich hierbei das Engagement der Naturschutzver-
bände erwiesen, die zum Beispiel mit Hilfe endosko-
pischer Methoden Höhlen untersucht haben. Trotz-
dem können im Siedlungsbereich aufgrund von Ver-
kehrssicherungspflichten nicht in dem Maße Biotop-
bäume aus der Nutzung genommen werden wie in 
großen Waldgebieten. Ein Ausweg aus dieser Pro-
blemkonstellation besteht darin, in Form von grund-
legenden Studien die Bestandssituation des Höhlen-
angebotes bezogen auf die Eignung der jeweiligen 
Arten hin zu analysieren. So kann im Akutfall auf 
dieses Gutachten zurückgegriffen werden und es 
besteht eine bessere Grundlage für die Beurteilung 
der ökologischen Funktion im räumlichen Verbund. 
Notwendige Ausnahmegenehmigungen können dann 
schneller erteilt werden, wenn klar ist, wo zum Bei-
spiel schon Maßnahmen zur Sicherung des Erhal-
tungszustandes konzeptionell vorhanden sind. Auch 
würde sich durch eine solche konzeptionelle Vorar-
beit die Bearbeitung des Artenschutzes in der Bau-
leitplanung beschleunigen. 

 3.4 Wiesenbrüter

In einigen Projekten zu kleinen Wohnbaugebieten 
war aufgrund der Lebensraumqualität anzunehmen, 
dass Wiesenbrüter wie zum Beispiel Kiebitz und 
Feldlerche durch die Flächeninanspruchnahme von 
Bauvorhaben Brutplätze verlieren. Aufgrund der 

hohen Dringlichkeit der Projekte wurde dieses Vor-
kommen zunächst über worst-case-Ansätze behan-
delt. Im Rahmen einer gezielten Nachkartierung, bei 
der während der Brutsaison aufgrund der geringfü-
gigen Größe der Gebiete von ein bis drei ha zwei Be-
gehungen für ausreichend erachtet wurden, konnte 
der Negativnachweis erbracht werden, dass die 
beiden Arten nicht vorkommen und deshalb der zu-
nächst konstatierte Verbotstatbestand wegfällt. 

 3.5 Gefährdete Gebüschbrüter

In vielen saPs spielen gefährdete Gebüschbrüter ei-
ne Rolle. In Südbayern fallen darunter zum Beispiel 
Goldammer und Klappergrasmücke. In manchen Fäl-
len konnte trotz Rodung von Hecken ein Verbotstat-
bestand ausgeschlossen werden, wenn in der Um-
gebung gute Heckenbestände nachgewiesen waren. 
Für Fälle, wo dies nicht möglich ist, wurde die Neu-
pflanzung von Hecken vorgeschlagen. Allerding er-
füllte die Neupflanzung von Hecken nicht die Vor-
aussetzungen einer CEF-Maßnahme, da eine Hecke 
erst in etwa zehn Jahren nach Pflanzung ihrer ökolo-
gischen Funktion für Brutvögel gerecht wird und ei-
ne solche Wartezeit kaum mit den üblichen Planungs-
abläufen abgestimmt werden kann. Dadurch war es 
notwendig, den Weg über die Ausnahmeregelung 
zu gehen, auch wenn die Eingriffsschwere vergleichs-
weise gering zu bewerten ist. 

Abbildung 5: Grenzen von Artenschutzmaßnahmen: Habitate mit langer Entwicklungsdauer können in kurzen Planungs-
zeiträumen so gut wie nicht wiederhergestellt werden. Betroffen sind davon  totholzbewohnende Käfer wie zum Beispiel 
der Eremit. (Foto: Neugebauer)



Laufener Spezialbeiträge 1/0988

Erfahrungen mit der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung… Klaus NEUGEBAUER

 3.6 Haselmaus

In Süddeutschland liegen gute Bestände der Hasel-
maus vor (MEINIG et al. 2004). Eine Kartierung von 
Haselmausbeständen über Fraßspuren, Inspektion 
von Nistkästen und der Ausbringung von Haarhaft-
röhren ist hingegen sehr aufwändig (BÜCHNER et al. 
2002). Deswegen wurde in den meisten Fällen auf 
eine Nachsuche verzichtet und die Sachlage über 
die Lebensraumqualität sowie worst-case Betrach-
tung beurteilt. In vielen Fällen konnten Verbotstat-
bestände ausgeschlossen werden, da geeignete Ge-
hölzlebensräume in der Umgebung zahlreich vor-
handen waren. Vor diesem Hintergrund ist in vielen 
Fällen die Abschichtung der Haselmaus als „nicht 
wirkungsempfindlich“ plausibel möglich. 

 3.7 Fallbeispiel Kiesgrube

In mehreren Fällen waren artenschutzrechtliche Ver-
bote in Kiesgruben in Bezug auf Pionierbesiedler 
(zum Beispiel Uferschwalbe) betroffen. Diese Arten 
haben sich erst im Laufe des Abbaubetriebes einge-
stellt. In einem Fall war beabsichtigt, im Zuge des 
genehmigten und fortschreitenden Abbaus eine 
Wand mit Brutröhren der Uferschwalbe zu beseiti-
gen. Brutröhren der Uferschwalbe können im Folge-
jahr wieder besiedelt werden und sind deswegen 
als wiederkehrend genutzte Fortpflanzungsstätte zu 
betrachten. Der Abbau der Brutwand hätte somit den 
Verbotstatbestand der Zerstörung von Fortpflan-
zungsstätten gemäß § 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG er-
füllt. Er konnte jedoch vermieden werden, weil vor 
Beginn der Maßnahme eine andere Wand bereitge-
stellt wurde, die für die Schwalben als Brutwand ge-
eignet war. Damit wurde die ökologische Funktion 
der Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen 
Verbund aufrecht erhalten (CEF-Maßnahme), da an-
zunehmen war, dass die aus dem Winterquartier zu-
rückkehrenden Schwalben die Quartiere ohne Schwie-
rigkeiten finden.

Das Problem der Pionierbesiedler in Kiesgruben hat 
aber weit umfassendere Dimensionen. Typische Pio-
nierarten in Kiesgruben sind Wechselkröte, Gelbbauch-
unke, Zauneidechse, Uferschwalbe, Flussregenpfeifer, 
Flussuferläufer und andere. Sie kommen im Regel-
fall vor Beginn des Abbaus nicht auf den Flächen vor 
und sind nach der Lebensraumqualität (zum Beispiel 
auf vormaligen Ackerflächen) auch nicht zu erwarten. 
Demzufolge würden diese Arten bei korrekter An-
wendung der Abschichtungskriterien außer Acht 
gelassen. Dies würde dann dazu führen, dass der 
Kiesgrubenbetreiber bei jeder neu einwandernden 
Art Kontakt mit den Naturschutzbehörden aufneh-
men muss und in vielen Fällen einen Antrag auf Aus-
nahmegenehmigung stellen müsste. Ein erhöhter 
Arbeitsaufwand bei den Behörden und Verzöge-
rungen im Betriebsablauf bei den Kiesgrubenbetrei-
bern wäre die Folge. 

Deshalb wird empfohlen, die zu erwartenden Pio-
nierarten und den Umgang mit ihnen mit Rahmen 

des Abbaubetriebes (Maßnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und CEF-Maßnahmen) bereits bei der 
Abbaugenehmigung zu berücksichtigen. In der Re-
gel liegen im Naturraum gute Kenntnisse über die 
Artensets der zu erwartenden Pionierarten vor (zum 
Beispiel zur Wechselkröte vergleiche Bayerisches 
Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz, 2004), so dass ein Fachgutachter 
hier sehr fundierte Prognosen liefern kann. 

4. Artenschutz in Raumordnungsverfahren

Bislang ist ungeklärt, inwieweit Betrachtungen des 
Artenschutzes in Raumordnungsverfahren oder an-
derer übergeordneter Planung (zum Beispiel Linien-
bestimmungsverfahren) erforderlich sind. Sicher ist 
aber, dass mindestens solche Arten in der überge-
ordneten Planung berücksichtigt werden müssen, 
für deren Verbotstatbestände kein erfolgreiches Aus-
nahmeverfahren durchlaufen werden kann. Zu be-
achten ist zudem, dass Raumordnungsverfahren in 
unterschiedlichen Maßstäben durchgeführt werden 
(Abbildung 6). Je flächenschärfer die Vorhaben be-
reits ausgearbeitet sind (zum Beispiel Raumord-
nungsverfahren für eine einzelne Kiesgrube), desto 
eher ist eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
nach den methodischen Vorgaben der Obersten Bau-
behörde möglich. In der Praxis wurden entsprechen-
den artenschutzrechtlichen Unterlagen für einige die-
ser flächenkonkreten Vorhaben vorgelegt, da sie im 
Hinblick auf ein späteres Zulassungsverfahren be-
reits erarbeitet wurden. 

Für den Fall eines großräumigen Vorhabens mit gro-
bem Betrachtungsmaßstab wurde von der Höheren 
Naturschutzbehörde an der Regierung von Oberba-
yern folgender Mindeststandard zur Berücksichti-
gung von „Aspekten des speziellen Artenschutzes 
in Raumordungsverfahren“ entwickelt:
1.  Die Vorermittlung betroffener Arten erfolgt über 

die Auswertung vorhandener Unterlagen (Behör-
den, Artenschutzkartierung, Biotopkartierung, 
Arten- und Biotopschutzprogramm) hinsichtlich 
nachgewiesener Arten

2.  In Abschätzung der Verbotstatbestände werden 
artenschutzbezogenen Konflikträume ermittelt. 
Dies sind zum Beispiel 

 •  Anhang IV-Art mit gelbem/roten Erhaltungszu-
stand in der biogeografischen Region und einer 
Einstufung in der Roten Liste (RL).

 •  Europäische Vogelarten mit RL-Einstufung und 
vermutlich erheblicher Beeinträchtigung der lo-
kalen Population. 

 •  Anhang IV-Art oder europäische Vogelart, bei 
der eine Ausnahme nicht zu umgehen ist.

3.  Bei absehbar großem Maßnahmenbedarf soll ei-
ne Abschätzung der Raumwirkung der voraus-
sichtlich erforderlichen Maßnahmen vorgenom-
men werden.
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4.  Falls Varianten vom Vorhabensträger eingereicht wur-
den, ist eine Gegenüberstellung der Konflikträume 
hinsichtlich Qualität und Quantität der Konflikte sinn-
voll. 

Die Behandlung des Artenschutzes führt zu einem der 
folgenden vier Prüfergebnisse: 
1.  Das Vorhaben ist aus Sicht des Artenschutzes raum-

planerisch unproblematisch. 
2.  Das Vorhaben ist problematisch (Alternativenpla-

nung empfohlen, mit umfangreichen Maßnahmen ist 
zu rechnen).

3.  Das Vorhaben ist aus Sicht des Artenschutzes raum-
planerisch voraussichtlich nicht zu verwirklichen. Ei-
ne grundlegende Überprüfung und gegebenenfalls 
Umplanung wird empfohlen.

4.  Die vorgelegten Daten sind unzureichend, um eine 
fundierte Aussage für das Raumordnungsverfahren 
zu treffen. 

formuliert hat, wurde im Hinblick auf Maßnah-
men zum Gewässerunterhalt explizit vermieden, 
da eine solch generelle Freistellung möglicher-
weise nicht europarechtskonform wäre (siehe 
Bundestagsdrucksache 16/5100 vom 25.04.2007 
„Nummer 9“ S. 13, 16 und 18). Fraglich ist, ob 
§ 42 Abs. 5 BNatSchG anwendbar ist, da die 
Mehrzahl der wasserwirtschaftlichen Maßnah-
men nach dem Wortlaut des Paragrafen nicht als 
zugelassene Eingriffe zu betrachten sind.  

Es ist deshalb auf jeden Fall erforderlich, even-
tuell auftretende artenschutzrechtliche Verbote 
zu prüfen und gegebenenfalls Ausnahmegeneh-
migungen zu erteilen. In der Praxis konnten auf 
Unterer Ebene in Einzelfällen praktikable Lösung 
zwischen Wasserwirtschaftsämtern und unteren 
Naturschutzbehörden gefunden werden. Proble-
matisch ist allerdings, dass bayernweit betrach-
tet enorm viele Maßnahmen an den Gewässern 
stattfinden, so dass eine ordnungsgemäße Be-
arbeitung aller Fälle angesichts der derzeitigen 
Personalsituation sowohl auf Seiten der Was-
serwirtschaft als auch der Naturschutzbehörden 
kaum möglich ist. Eine allgemeine Lösung des 
Problems ist im Verfahrensvollzug momentan 
nicht vorhanden. 

 5.2 Flächennutzungsplanung

Auch für die Flächennutzungsplanung existiert 
bislang kein allgemeiner Standard zur Berück-
sichtigung des speziellen Artenschutzes. Flä-
chennutzungspläne und deren Änderungen un-
terscheiden sich ebenfalls deutlich hinsichtlich 
ihres Konkretisierungsgrades. Die Spanne er-
streckt sich von konkreten vorhabensbezogenen 
Flächennutzungsplänen bis hin zu übergeordne-
ten Planungen für ein gesamtes Gemeindegebiet. 
Die Höhere Naturschutzbehörde an der Regie-
rung von Oberbayern ist der Auffassung, dass 
eine vollkommene Ausblendung artenschutzrecht-
licher Betrachtung und Verlagerung auf die Ebe-
ne der Bauleitplanung ein Versagungsgrund für 
die Genehmigung des Flächennutzungsplanes 
darstellt. Der Grund ist, dass gravierende arten-
schutzrechtliche Verbote die Umsetzung eines 
Flächennutzungsplanes auf Dauer verhindern kön-
nen. Eine Klärung artenschutzrechtlicher Fragen 
ist soweit erforderlich, dass sichergestellt ist, 
dass auf Ebene der Bauleitplanung keine unüber-
windbaren Hindernisse zu erwarten sind. 

6 Fazit

1.  Um begriffliche Verwirrungen zu vermeiden, 
sollte der Begriff „spezielle artenschutzrecht-
liche Prüfung“ auf behördliche Prüfungen be-
schränkt bleiben und das Fachgutachten mit 
„Studie zur speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung“ tituliert werden. 

Abbildung 6: Raumordnungsverfahren im lokalen, flurstücks-
scharfen (links) und überörtlichen, groben (rechts) Betrachtungs-
maßstab. Es wird vorgeschlagen, in der überörtlichen Planung 
in grobem Betrachtungsmaßstab artenschutzbezogene Kon-
flikträume zu ermitteln (Kennzeichnung mit „!“).

5. Offene Fragen und Lösungsansätze

 5.1 Maßnahmen zum Gewässerunterhalt

Die örtlichen Wasserwirtschaftsämter führen regelmä-
ßig Maßnahmen an Gewässern durch, die keiner Plan-
feststellung/-genehmigung bedürfen. Sie dienen dem 
Gewässerunterhalt oder der Verkehrssicherungspflicht. 
Darunter fallen zum Beispiel Fällung oder Rückschnitt 
nicht mehr verkehrssicherer Bäume, Sanierung beschä-
digter Ufer und Dämme, Entfernung von Totholz. Diese 
Maßnahmen sind in der Regel aus Gründen des Hoch-
wasserschutzes oder der Verkehrssicherung erforderlich 
und sind somit von hohem öffentlichen Interesse. Zum 
Teil sind sie sehr dringlich, wenn akute Gefahrenlage 
herrscht. Von diesen Maßnahmen können jedoch arten-
schutzrechtliche Verbote tangiert werden (zum Beispiel 
die Fällung von Höhlenbäumen, die Fledermäusen als 
Fortpflanzungsstätte dienen oder die Beseitigung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zauneidechse und 
der Schlingnatter auf Hochwasserschutzdämmen). Eine 
grundsätzliche Ausnahmeregelung, so wie sie der Ge-
setzgeber für die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
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2.  Spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen stellten 
und stellen eine fachliche und verfahrensmäßige 
Herausforderung für alle Beteiligten dar. Aufgrund 
der vorgenommen Aufgabenverteilung zwischen 
Unterer und Höherer Naturschutzbehörde kann 
eine Vielzahl an Fällen bewältigt werden ohne De-
fizite im rechtlichen Vollzug zu riskieren. 

3.  In allen Verfahren hat sich gezeigt, dass eine früh-
zeitige Kommunikation mit den Naturschutzbe-
hörden auf Unterer und Höherer Ebene der Schlüs-
sel für zügige und erfolgreiche Verfahren ist. Er-
folgte dies nicht, so sind in vielen Fällen Nachbes-
serungen notwendig geworden, die den Ablauf 
zum Teil erheblich verzögert haben. 

4.  Durch das Instrument der speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung wurde der Schutz von be-
stimmten Arten und Artengruppen wie zum Bei-
spiel Vögel, Fledermäuse und Zauneidechse ver-
bessert. Gegenüber der Bearbeitung von Arten 
im Rahmen der biotoporientierten Eingriffsrege-
lung wurde erreicht, dass in der speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung gezielt Maßnahmen 
entwickelt und durchgeführt werden müssen, die 
auf die Habitatansprüche der jeweiligen Arten 
präzise abgestimmt sind. 

5.  Defizite bestehen in Artengruppen wie zum Bei-
spiel bei manchen Reptilien (zum Beispiel Kreuz-
otter), Fischen, Heuschrecken und Schmetterlin-
gen (nur wenige Ausnahmen). Bei diesen Arten 
entsprechen ihre derzeitige Gefährdungssituati-
on und ihre naturschutzfachliche Bedeutung nicht 
der Berücksichtigung in Zulassungs- und Pla-
nungsverfahren. 
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